
6. B2iblatt Bei b la t t zur Parlament skorres IJondcnz 17. Juli 19'59 

10/J A n fra g ~ 

der Abgeordneten D~. t a,nd bt s eh, Kin d 1 

an den Bundasministcrfür soziale Verwaltung, 

und Genossen 

betreff8nd Ergänzungq,n des Entwurfes zum Bundesgesetz über die 

Regylung von Leistungsansprüchen und Anwartschaften in der Pc~nsiop.sv8r­

sicherung und Ulifallve:rsicherung äuf Grund von Beschä{tigullg2n im Aus12,nd 

(AuslandsrE:nLnübcrnahmcgosetz ARÜG.). 

-.-.-.-

Der .Entwurf enthält eine zusätzliche Regelung zum Ur. Teile des 

11. Sozialversich8rungsabkoIDm8ns vom 11 ~ VII: 1953; Nr. 250/1954, zwischen 

der Republi,k Österr,e'ichund, d'2r Bundes:republik::Jcutschland über d'ie Sozialve:r..;, 

sicherung und bringt hinsichtlich der al.,lsländischcn Versicherungs zeiten eine 

namhafte Verbesserung gegemüber dem 11; Abkommen. 

FÜT dic,FeststC:'Uung der Renten (§ 1 Abs. 1 Z. J. d.es Entwurfes) werden, 

Versicherungszei t{~n; die vor dem 11. VII. 1953 ,ervrorbcm YTordcm, sind, in der 

österreichischen Fensionsvers icherung nach den j eV18ilig geltenden Bestimmungen 

, zu übcrnebtnen sein. 

Beschäftigung'szeitcm, die im Ausland, zurückg:d2gtvwrden (§ 1 ILbs. 2 de's 

Entwurfes), werden so behandelt, 8,'ls ,wenn sio inÖs,t?rreich zurU.ckgeleg,t 

worden wären. Zu diesen Zeiten zählen aber Ci.u,c:p. solche" die als versicherungs­

freie Zeiten: von Beamt'en>im Auslande zugebracht werden. In ÖsterrE:ich zuge­

bracht, wären diese ZGi tennachzuv8rs ichern"nach d'3m Entwurf g81 ten sie als 

Beitrags zeit'en ~ 

Bei Feststellung der Rente werden diose Zcit0nwohl so wieöstcrreichi­

scl18 Zeiten behandelt; ihr Wort ist aber ein ver~.chiedener, j 0 nachdem die 

Rente bereits nach dem ASVG. oder n['.chden früher .. inGeitung gestandertcn Vor­

schrift eu (BGBL Nr. 177/1948) zu berechnen sein v,ird. Solche Zeiten sind ::tbc:r 
, . . .' ~", ".' . 

nicht nur fu r die Feststellung d'2rRente, sondern g-;mäss' § 308 ASVG • auch für 

die Anrechnurig auf den FLuhe:;; und Versorgu~gs'genuss v6n Bedeutuhg~ 
. .' . . .' 

Beamten,die vor dCm 1: IV. 1952pragmatisie~t v,o:-cdcl1 sind! ,wurden Ver-

sichsrungszeiten auf Grunddc;;r damals bestehenden Vorschriften hinsichtlich 

des Ruhe-.und Versorgungsgenusses b'erücks~chtigt. 

Für Beärrltc, die0b 1. IV. 1952 pragmatisiert yyo:rdensind, . erfolgt .nur 

eine Ber-qcksichtigung nach § .308 ASVG. Der tJbcrv-v0isul1gsb8trag, auf den der 

. Dienstgebci:r im Rahmen dE.:r'erwähi1t8n Bestimmungd~es ASVG.Anspruch hat, ist 

_:..;--.. -...... - .-:-.: ... _--_ ... _---_ .. , ---

" 
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7. Beiblatt Beibl':'ttt zur Parlamentskorrespnndenz 17. Juli 1959-

aber keine "R-.;nte ll
, sodass nach d~m Entwurf zum ARÜG. fü r die Feststellung 

einer Rente zu berücksichtigende Versicherungszeiten zur Errcchnung di::-ses 

Überweisungsbetrages nicht h;rangezog8nwerden können. Da der jberw2isungs­

betrag keine Rentenleistuüg darstellt, würde eine SChlechterstellung der 
, 

pragmati.~ierten Boamten die Folge sdn. 

Es v,3.re d"lhcr notwendig ,die Einschränkung, dass die ausländischen Ver­

sich8rungsz;:dtcn nur bsi der Feststellung (;inor Rente (§ 1 Abs. I') berücksich­

tigt werden, fallenzul8.ssen; diese Z-citen haben im allgemeinen als Versiehe.,.. 

rungszeiten nach dem ASVG. zu gelten. In diesem Fal~ könnten einem pragmati-

echen Beamten auch diGse Zeiten von seinem Dienstgeber für den Ruhe- und 

Versorgungsgenuss gegen Leistung des Überweisungsbetrages n~ch § 30.ßa.ASVG. 

angerechnet wcrd€~. 

Eine analoge Bestimmung wäre im § 17 des Entwurfes für Versi cherungs-
Deut schen Bundesreuublik: 

zeiten zu treffen, die nach dem Ersten Abkommen mit der j- in d:iQ 

deutsche Versicherungslast fallen. 

Dies'falls müsste § 17 des Entwurfes dahin ergänzt werden, dass Versiche­

rungszeiten, die nach Art. 23 des 1. Abkommens (Nr. 8/1953) von Versicherungs-
.. Deutschen BUl1.dpsrGThubTl-ik .. _.. '.. tragern der _ / zu uuernenmml vVären, ft.:r G.J.e Berechnung des Uberwelsungs-

betrages nach § 308 ASVG. als Versicherungszeiten im Sinne des ASVG. gelten. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundesminister 

für sozmale Verwaltung die 

A n fra g e 

Ist der Herr Bundesminister bereit, die geschilderte Ergänzung des gegen­

ständlichen Entwurfes zu veranlassen, um die pragmatischen Beamten im Belange 

der Bewertung des § 308 ASVG. vor Nachtdlen zu bewahron? 

-.-IIl-.-.-
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